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ÖFFNUNGSZEITEN
Montag:  09.00 –11.30 Uhr 14.00 –16.30 Uhr
Dienstag: geschlossen 14.00 –18.00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen 14.00 –16.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 –11.30 Uhr 14.00 –16.30 Uhr
Freitag:  09.00 –11.30 Uhr geschlossen

Der Gemeindeammann steht jeden zweiten Samstag 
des Monats der Bevölkerung für eine Aussprache zur 
Verfügung. 
Holen Sie sich einen Termin bei der Gemeindekanzlei.

KONTAKT  Wir sind wie folgt erreichbar
Kanzlei:  056 246 12 00 kanzlei@koblenz.ch
Finanzen/Steuern: 056 246 12 42 finanzen@koblenz.ch
Technische Dienste: 056 246 02 03 (nur Pikett)
Homepage:  www.Koblenz.ch

Falls Ihnen ein Termin nur möglich ist, während die  
Verwaltung geschlossen ist, bitten wir Sie um Kontakt- 
aufnahme während der vorgenannten Öffnungszeiten.  
Wir werden gerne eine Lösung für Sie finden.

JANUAR 2022
Jahrgang 31 |  Nr. 1
erscheint monatlich

Das Reglement für die Beilagen 
finden Sie auf unserer Homepage 
www.koblenz.ch/Koblenz News 
Mitteilungsblatt/Beilagen

TAGESKARTE
Sie können bei uns pro Tag zwei 
«Tages karten Gemeinde» für  
Fr. 35.–/Fr. 40.– pro Karte beziehen.  
Nutzen Sie die Gelegenheit!

NEUIGKEITEN DES GEMEINDERATES
Neujahrsgruss 2022

Liebe Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Koblenz

Wie hat sich Ihr Jahreswechsel ange-
fühlt? Mal abgesehen von der doch 
etwas sehr lebendigen Silvesternacht 
hier in Koblenz?
Kein Schnee, nicht wirklich kalt, durch-
zogenes Wetter. Mittlerweile sind wir es 
schon gewohnt, über Corona zu reden 
wie über eben dieses Wetter. Wohl immer 
noch etwas impulsiver vielleicht, aber 
halt schon fast normal. Es trennt uns! 
«…und … guet grutscht, schöns Wät-
ter ghaa, ke Corona in der Familie…?»
Ich habe von einer Bekannten kurz nach 
Silvester eine Serie von Bildern erhalten, 
die durchwegs ausgelassene und überaus 
fröhliche Stimmung im Kreise ihrer Fami-
lie zeigen. Chuenisbärgli 2022 kommt mir 
in den Sinn. Riesenstimmung – geballte, 

überschwänglich jubelnde Menschen-
massen. Freude. Kraft.
Was bringt uns dieses Jahr? Wo geht es 
hin mit uns allen? Wann können wir 
wirklich wieder etwas zusammen unter-
nehmen, zusammen vorwärtsschreiten?
Was ich mit Sicherheit weiss – unser Per-
sonal auf der Gemeinde ist topmotiviert, 
arbeitet zusammen. Was ich auch sagen 
kann, den Gemeinderat treibt es vor-
wärts. Was wir uns wünschen, wünschen 
sich wohl viele. Harmonie, Zusam-
menarbeit, aufeinander Eingehen, 
zusammen Lösungen finden, mitein- 
ander Ziele erreichen, uns gemeinsam 
entwickeln. Vielleicht nicht alle eige-
nen Ziele erreichen, aber gemeinsam 
an einem Ziel ankommen.
Das hat aber auch mit Erkennen zu tun, 
begreifen, dass man sich bewegen muss, 
sich aufeinander zu bewegen muss, ein-
ander akzeptieren muss. Sich von etwas 
trennen muss, den Wert vom anderen 
Erkennen muss. Das hat mit Einlen-
ken zu tun, Zustimmen, dass es andere 
Ansichten gibt – BEIDSEITIG.
Das wäre die Arbeit dabei … Und so 
kommt halt wieder, wie jedes Jahr, mein 
Gruss «Confluencia mitenand». Kom-
men wir zusammen. Treffen wir uns 
am Zusammenfluss und verbinden uns. 
Rhein und Aare zeigen es uns täglich, 
seit Jahrtausenden – gemeinsam und 
in dieselbe Richtung wirkend ist man 
stärker. Unser Ortsname treibt uns an.
Nehmen wir uns vor, was uns die Natur 
täglich vor unserer Haustür vormacht. 

Begreifen wir als Koblenzer, was Kob-
lenzer-Sein bedeutet.
Wollen Sie übrigens einen schönen Blick 
auf diese unbändige Kraft des Zusam-
menkommens? Nehmen Sie den-
Wanderweg vom Bahnhof Richtung 
Strassenbrücke nach Basel – vor der Brü-
cke links runter (steile Treppe); unter 
der Brücke durch – und dann durchs 
Dickicht (ziehen Sie nicht die neuesten 
Kleider an). Dort stehen Sie an UNSE-
REM Zusammenfluss von Aare und 
Rhein. Wunderschön.
Ich wünsche Ihnen allen – uns allen – 
ein grossartiges, ausgelassenes, jubilie-
rendes, kraftvolles Jahr mit dem Erfolg, 
den wir uns alle wünschen.

Im Namen des Gemeinderates
Ihr Gemeindeammann  
Andreas Wanzenried

PS: Vielleicht, aber nur vielleicht, kön-
nen wir irgendwann einmal direkt dem 
Rhein entlang ebenfalls zu dieser Halb-
insel-Spitze – zu UNSEREM Zusammen-
fluss von Aare und Rhein – wandern.

Personelles

Wie Sie dem Dezember Infoblatt ent-
nehmen konnten, ist Gemeindeschrei-
ber Kurt Waser von seiner Tätigkeit 
zurückgetreten. Die Stelle wurde zur 
Neubesetzung ausgeschrieben und erste 
Gespräche fanden bereits statt. Bis ein 
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neuer Gemeindeschreiber ernannt wer-
den kann, wird die Vakanz mit Springer- 
einsätzen überbrückt. Im Januar 2022 
sind daher Anita Ekert (ehemals Ge- 
meindeschreiberin Rietheim) und Toni 
Meier, Gemeindesupport AG, auf der 
Gemeindeverwaltung tätig. Ab Februar 
2022 wird Toni Meier die Gemeinde-
schreiberfunktion sicherstellen.

Personalausflug

Koblenz (bb) – An einem wunderschö-
nen Tag im letzten Spätherbst trafen 
sich das Gemeindepersonal und der 
Gemeinderat pünktlich um 12.00 Uhr 
für den traditionellen Personalaus-
flug. Dieser begann mit einem vorzüg-
lichen Essen im heimischen Restaurant 
«Engel». Im Anschluss begab sich die 
Gruppe – ganz im Sinne von «Warum 
in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah» – auf einen Koblenzer 
Rundgang. Dieser wurde unter der Lei-
tung von Peter Nyffenegger mit Hilfe 
seines Teams des Technischen Dienstes 
kompetent angeführt. So begab sich die 
Gruppe zu Fuss zu unseren verschiede-
nen Pumpwerken, die auch von innen 
inspiziert werden konnten. Der Diet-
schischopf, das Feuerwehrmagazin 
und der Sodbrunnen waren u.a. wei-
tere Stationen, an denen die Anwe-
senden jeweils Informatives erfahren 
durften. Selbstverständlich durften auch 
die gemeindeeigenen Kraftwerkshäuser 
sowie der Friedhof nicht fehlen. An der 
letzten Station, dem Bauamt, wurde die 
fröhliche Schar dann mit einem Apéro 
verwöhnt. Es war ein rundum gelun-
gener Anlass, der zeigte, wie wich-
tig es ist, sich auch einmal in lockerer 
Atmosphäre austauschen zu können. 
Wir danken Peter Nyffenegger, Leiter 
Technische Dienste, und seinen Mit-
arbeitern Moritz Tomasi und Michael 
Gassler ganz herzlich für diesen kurz-
weiligen Nachmittag. 
Spitzbübisch ist zu sagen, dass unser 
vom Dienstalter her junges Personal 
aus der Gemeindeverwaltung sich den 
Apéro an diesem Tag verdienen musste. 
Man darf davon ausgehen, dass sie 
zwar noch nicht alte Hasen sind, was 
die Koblenzer Geschichte oder unsere 
Sehenswürdigkeiten angehen, aber die 
Koblenzer Bevölkerung kann darauf 
zählen, dass das Verwaltungspersonal 
auf einen Wisch mit vielen wichtigen 

Gegebenheiten Bekanntschaft gemacht 
hat – was den Austausch in verschiede-
nen Belangen sicher manchmal einfa-
cher gestaltet.

Ressortverteilung

Gerne informieren wir alle Koblenzerin-
nen und Koblenzer über die aktuelle Res-
sortverteilung im Gemeindrat Koblenz:

Gemeindeammann  
Andreas Wanzenried
–  Präsidiales: Gemeinderat, allgemeine 

Verwaltung, Gemeindeverwaltung 
(ohne Personal und ohne Projekt Orga-
nisations- und Prozessanpassung der 
Verwaltung), Versicherungen, Abstim-
mungen, Wahlen, Gemeindeversamm-
lungen, Parteien. 

–  Kommunikation, Medienkontakte
–  Orts- und Regionalplanung
–  Verkehr
–  Polizeiwesen

Vizeammann Arnold Näf
–  Finanzen und Steuern (inkl. Spon-

sorengesuche)
–  Inventurwesen (Erbschaftswesen)
–  Bildung und Erziehung zusammen mit 

Gemeinderätin Barbara Bilger (Schul-, 
Berufs- und Erwachsenenbildung) 
inkl. Schulsekretariat (ohne Unterhalt 
Schulanlagen)

–  Ortsbürgerwesen mit:
  -  Wald- und Forstwirtschaft (inkl. 

Unterhalt Waldhütte)
  -   Jagd- und Fischereiwesen
–  Landwirtschaft, inkl. Unterhalt Feld-

wege und inkl. Weisungen Kantons-
tierarzt

–  Feuerwehrwesen (Feuerwehrmagazin; 
inkl. Inneneinrichtung, ohne Gebäu-
deunterhalt)

–  Militär und Bevölkerungsschutz inkl. 
Hochwasserschutz

–  Verwaltung (Projekt Organisations- 
und Prozessanpassung)

Gemeinderat René Spannagel
–  Hochbau (Bauverwaltung)
–  Unterhalt aller gemeindeeigenen Ge- 

bäude und Grundstücke (Schulanlage, 
Gemeindehaus, Werkhof, Friedhof, 
Feuerwehrmagazin, Dietschischopf, 
Kraftwerkshäuser, FC Garderoben, 
Bootsanlegestellen am Rhein) 

–  Bestattungswesen
–  Einbürgerungen
–  IT und Telefonie der Gemeindever-

waltung, Verträge mit Telefongesell-
schaften

–  Gesellschaft: Kultur, Vereine, Jugend, 
Senioren 

Gemeinderat Markus Eschbach
–  Wasserversorgung inkl. Reservoir
–  Abwasserversorgung
–  Tiefbau/Strassen (Bau/Unterhalt, inkl. 

Beleuchtung und Winterdienst)
–  Entsorgung
–  Umweltschutz
–  Tourismus (inkl. Wanderwege)
–  Industrie- und Gewerbe
–  Energie

Gemeinderätin Barbara Bilger
–  Personal 
–  Fürsorge und Sozialwesen
–  Asylwesen
–  Gesundheitswesen inkl. Spitex
–  Altersheim
–  Jubilare

Rechtskraft der Beschlüsse der Einwohnergemeinde- 
versammlung vom 18. November 2021

Am Donnerstag, 18. November 2021 
wurden folgende Geschäfte an der 
Einwohnergemeindeversammlung 
beschlossen:
1.  Das Protokoll der Gemeindever-

sammlung vom 15. Juni 2021 wurde 
ohne  Änderung genehmigt.

2.  Der Verpflichtungskredit von  
Fr. 195’000.00 inkl. MwSt. für den 
Ersatz des Kommunalfahrzeugs 
für den Technischen Dienst wurde 
genehmigt.

3.  Der Vertrag mit der Schule Zurzach 
wurde genehmigt.

4.  Die Kündigung der Mitgliedschaft im 
Verband der Oberstufe Unteres Aare-
tal (OSUA) auf den nächstmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens aber auf Ende 
Schuljahr 2025/26, wurde genehmigt.

5.  Die Erhöhung des Stellenplans der 
Gemeinde Koblenz im Bereich Schul-
leitung und Schulsekretariat um 25 
Stellenprozente (15 % für die Schul-
leitung und 10 % für das Schulsekreta-
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riat) auf neu 55 Stellenprozente wurde 
genehmigt.

6.  Die Einführung des neuen Strassen-
reglements wurde mit folgenden Än- 
derungen genehmigt: 

  1.  Ohne das Kapitel 8 Feld-  
und Flurwege.

 2.  Im § 3 wurde ergänzt, dass der 
Geltungsbereich «innerhalb des 
Baugebiets» ist. 

7.  Das Budget 2022 mit der Investitions-
rechnung und der Erfolgsrechnung 
der  Einwohnergemeinde sowie der 
Eigenwirtschaftsbetriebe wurde mit 
folgenden  Änderungen genehmigt:

  1.  Erschliessung Rütenen 2. Etappe: 
Der Investitionsbetrag von Fr. 
405'000.– für den Strassenanteil 
wurde aus dem Budget 2022 der 
Einwohnergemeinde genom-
men, mit dem Auftrag an den 
Gemeinderat, dies an der Ein-
wohnergemeindeversammlung 
im Sommer 2022 als separates 
Traktandum vorzulegen.

 2.  Raumordnung: Die Fr. 50'000.– 
für eine Verkehrsstudie wurden 
aus dem Budget 2022 der Ein-
wohnergemeinde genommen.

 3.  Leistungsprämie für Leiter 
Technische Dienste für freiwil-
lig geleistete Arbeit beim Krei-
selschmuck: Dafür wurden Fr. 
1’500.– ins Budget 2022 der Ein-
wohnergemeinde aufgenommen. 

Der Gemeindesteuerfuss wurde für das 
Jahr 2022 wie bisher auf 118 % festge-
setzt.

TÄTIGKEITEN AUS DER AMTSSTUBE
Bauwesen 

Es sind folgende Baubewilligungen 
ohne öffentliche Auflage erteilt worden:
•  Rolf Müller, Achenbergstrasse 38, 5322 

Koblenz; Neubau Carport, Parz. 145, 
Achenbergstrasse 38

MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG
Altpapiersammlung

Die nächste Sammlung findet, wie im 
Entsorgungskalender aufgeführt, am 
Samstag, 19. Februar 2022, durch den 
Fischerverein statt. Wir bitten Sie, das 
Papier an diesem Tag gebündelt wie bis-
her bis 7.30 Uhr am gewohnten Stand-
ort bereitzulegen.

Entsorgen Sie bitte nur Karton und Alt-
papier ohne Fremdstoffe (z. B. Essens-
reste).
Bitte beachten Sie folgende Hinweise 
bezüglich Papier- und Kartonbündeln. 
Sie erleichtern damit den Sammelnden 
die Arbeit:
•  Papierbündel sind gut verschnürt 

(kreuzweise) bereitzulegen.
•  Der Karton ist flach zusammengefal-

tet und gut verschnürt bereitzulegen.
•  Karton und Papier sind zu trennen 

und separat zu bündeln.
•  Bitte beachten Sie, dass schlecht ge- 

schnürtes Papier nicht mitgenom-
men wird.

•  Papier oder Karton, welche lose oder 
schlecht geschnürt in Papiertaschen 
oder Kartonschachteln bereitgestellt 
werden, werden nicht mitgenommen.

Sollte das bereitgelegte Altpapier bis 
11.30 Uhr nicht abgeholt werden, haben 
Sie die Möglichkeit, sich (noch am 
Samstagnachmittag) mit der Tel. Nr. 079 
699 23 69 (Verantwortlicher Fischerver-
ein) in Verbindung zu setzen. Wir dan-
ken Ihnen für Ihr Verständnis.

Grünabfuhr

Die Grünabfur im Januar 2022 und Feb-
ruar 2022 findet an folgenden Daten 
statt: 20. Januar, 3. Februar und 17. Feb-
ruar

Mütter- und Väterberatung

Nächster Termin: Dienstag, 1. Februar 
2022, von 14.15 bis 16.00 Uhr, im Pavil-
lon neben dem Kindergarten. 
Bitte erkundigen Sie sich, ob die Bera-
tungen ohne Voranmeldung stattfinden 
werden. Je nach Coronasituation wer-
den an diesen Tagen Beratungen mit 
Voranmeldung angeboten.
Die Säuglingsschwester ist jeweils am 
Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag von 8.15 bis 9.15 Uhr sowie am 
Dienstag von 13.30 bis 15.00 Uhr unter 
der Tel. Nr. 056 245 42 40 erreichbar.

Informationen zur Steuer- 
erklärung 2021
Die Steuererklärungen 2021 werden am 
20. Januar 2022 der Post zum Versand 

übergeben (B-Post). Die Abgabefristen 
für die Steuerpflichtigen bleiben unver-
ändert: 31. März 2022 für unselbststän-
dig Erwerbende bzw. 30. Juni 2022 für 
selbstständig Erwerbende. Das Pro- 
gramm EasyTax 2021 wird ab dem 25. Ja- 
nuar 2022 als Download im Internet 
unter www.ag.ch/steuern zur Verfü-
gung stehen. 
Die Steuererklärung 2021 kann online 
ohne Unterschrift eingereicht werden. 
Elektronisch übermittelte Steuererklä-
rungen müssen nicht zusätzlich ausge-
druckt und eingereicht werden. 
Verwenden Sie bei Ihren einzureichen-
den Unterlagen keine Bostitch- oder 
Büroklammern, da sämtliche Akten ein-
gescannt werden. Wir bitten Sie, Ihre 
Belege in Kopien einzureichen, da alles 
elektronisch bearbeitet wird. Nach dem 
erfolgreichen Einscannen werden die 
Akten in einem gesicherten und über-
wachten Prozess vernichtet.

Fristerstreckungen übers 
Internet
Über die Internetseite www.ag.ch/steu-
ern können Sie Fristerstreckungen zur 
Abgabe der Steuererklärung beantra-
gen. Die Fristerstreckung kann unter 
Angabe der Adressnummer, Name und 
Vorname sowie des Geburtsdatums ein-
gereicht werden. Der auf der Steuerer-
klärung aufgedruckte Code wird für die 
Fristerstreckung nicht mehr benötigt. 
Sie können auch direkt bei unserem 
Gemeindesteueramt eine Fristerstre-
ckung beantragen, per E-Mail steuer-
amt@koblenz.ch oder per Telefon: 056 
246 12 42.

DEFIBRILLATOR-STANDORTE 
IN KOBLENZ 

Koblenz verfügt über drei Defi bri l la- 
toren. Diese sind wie folgt jederzeit 
zugänglich:

–  Eingang Schulhaus Ried II, 
Schulstrasse 5

–  Eingang alte Post, neben Bancomat 
Raiffeisenbank, Bahnhofstrasse 7

–  Eingang (innen) Bed & Breakfast 
beim Reiterhof Eschbach, Eich- 
haldenstrasse 23
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TERMINE
Veranstaltungskalender

Wann Wer Was Wo

Januar 2022
15. Musikgesellschaft Jahreskonzert verschoben
16. Ref. Kirchgemeinde Taizé-Gottesdienst Ref. Kirche, 17.00 Uhr
23. Kath. Kirchgemeinde Regional Gottesdienst Döttingen Kath. Kirche Döttingen, 10.30 Uhr
23. Ref. Kirchgemeinde Gottesdienst Ref. Kirche, 10.00 Uhr
26. Kath. Kirchgemeinde Eine Unterbrechung 10.00 Uhr
27. Ref. Kirchgemeinde Morgengesprächskreis refTreffPunkt, 10.00–11.30 Uhr
28. Männerturnverein 84. Generalversammlung MTV abgesagt
30. Kath. Kirchgemeinde Gottesdienst mit Brot-,  

Kerzen- und Blasius-Segen
Kath. Kirche, 10.30 Uhr

30. Ref. Kirchgemeinde Gottesdienst Ref. Kirche, 10.00 Uhr

Februar 2022
2. Kath. Kirchgemeinde Fest: Maria Lichtmess Gottesdienst Kath. Kirche, 19.00 Uhr
2. Ref. Frauenverein Kaffeeplausch refTreffPunkt, 14.00 Uhr
6. Ref. Kirchgemeinde «Zäme»-Gottesdienst in Klingnau Ref. Kirche Klingnau, 10.00 Uhr
13. Ref. Kirchgemeinde Gottesdienst Ref. Kirche, 10.00 Uhr
16. Ref. Frauenverein Raclette Essen refTreffPunkt, 12.00 Uhr
20. Ref. Kirchgemeinde «Zäme»-Taizé-Gottesdienst Ref. Kirche Koblenz, 17.00 Uhr
23. Kath. Kirchgemeinde Eine Unterbrechung Kath. Kirche, 10.00 Uhr
27. Ref. Kirchgemeinde Gottesdienst Ref. Kirche, 10.00 Uhr

Im Zuge der aktuellen und sich ständig ändernden Lage kann die Durchführung der verschiedenen Termine nicht defini-
tiv geplant werden. Wir bitten Sie deshalb, sich über das Stattfinden der bevorstehenden Veranstaltungen direkt bei den 
jeweiligen Organisationen zu informieren. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Mahngebühren für zu spät eingereichte Steuererklärungen

Im Veranlagungsverfahren der natürli-
chen Personen werden für zu spät einge-
reichte Steuererklärungen die folgenden 
Gebühren erhoben: 
•  1. Mahnung Steuererklärung, Fr. 35.–
•  2. Mahnung Steuererklärung, Fr. 50.–

Bei Fristerstreckungen zur Einreichung 
der Steuerklärung werden keine Gebüh-
ren erhoben. Wir bitten Sie daher früh-
zeitig Ihr Fristerstreckungsgesuch 
einzureichen.

Für Jugendliche: Info über Steuern
Unter www.steuern-easy.ch finden Sie 
eine Seite mit wertvollen Informationen 
und vielen Tipps zum Thema Steuern. 
Der Inhalt richtet sich im Besonderen 
an Jugendliche und junge Steuerpflich-
tige. Reinklicken lohnt sich!

Anpassung provisorische Steuerrechnungen

Die Anfang Jahr zugestellte provisori-
sche Steuerrechnung basiert grund-
sätzlich auf den letzten bekannten 
Einkommens- und Vermögensfakto-
ren. Die provisorische Rechnung wird 
jeweils bei Abgabe der Steuererklärung 
überprüft und aufgrund der deklarier-
ten Angaben angepasst. Wesentliche 
Veränderungen des Einkommens oder 

des Vermögens während des laufenden 
Jahres können nur bei Meldung durch 
die Steuerpflichtigen berücksichtigt 
werden. Bitte verwenden Sie für Mel-
dungen dieser Art das Hilfsblatt für die 
Ausfertigung der provisorischen Steu-
errechnung. Dieses Hilfsblatt erhalten 
Sie bei unserem Gemeindesteueramt 
oder unter folgendem Link:

https://www.ag.ch/media/kanton_
aargau/dfr/dokumente_3/steuern/
natuerliche_personen/steuerformu-
lare_np/114.05_Hilfsblatt_prov_Rech-
nung_frm1-2.pdf
Bei Fragen erreichen Sie unsere Abtei-
lung Steuern unter 056 246 12 42.



Info für Oberstufenschüler und Eltern 

An diesem Abend erfahren Sie alles rund um die Lehre auf der Gemeinde.*  

Dienstag, 8. März 2022, 19 Uhr

Gemeindezentrum Langwies, Bad Zurzach 

  freundlich   Umgang mit Menschen  

  diskret   Korrespondenz

  hilfsbereit   vernetztes Denken

  zuverlässig   “Zahlen ”

  digitale Kommunikation   vielseitiges Aufgabengebiet





















KV uf de Gmeind!!!

Hesch Interässe? Chum verbii ! ! !

Organisiert wird der  
Anlass vom  
Gemeindeschreiberverband 
Zurzibiet.

Kontaktperson:
claudia.hess@boettstein.ch

* Es gelten die aktuellen 
BAG-Bestimmungen.
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